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Bekanntmachung 
 

über die 
 

Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung des 

Kreises Mettmann mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 
 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann für das Haushaltsjahr 2025 wurde gemäß § 54 ff der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) aufgestellt und am 10.10.2024 in den Kreistag des Kreises Mettmann eingebracht.  
Der Entwurf steht mit seinen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens bis zur Beschlussfassung im Kreistag 
am 19.12.2024 online unter www.kreis-mettmann.de/Kreis-Politik/Kreisverwaltung/Haushalt-Finanzen zur Verfügung.  
 
Persönlich kann der Entwurf nach Terminvereinbarung unter 02104 / 99-1457 im 
 

Kreishaus 
Düsseldorfer Str. 26 

Zimmer 1.211 
40822 Mettmann 

 

außer an Sams-, Sonn- und Feiertagen, von montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr, eingesehen werden. 
 
 
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen können von den Einwohnern oder Abgabe-
pflichtigen der kreisangehörigen Gemeinden in der Zeit vom 11.10.2024 bis zum 08.11.2024 sowohl schriftlich als auch 
mündlich, nach Terminvereinbarung unter 02104 / 991457, im Kreishaus, Düsseldorfer Str. 26, Zimmer 1.211, 40822 
Mettmann, zu Protokoll erhoben werden. 
 
Über die Einwendungen, die von Einwohnern oder Abgabepflichtigen der kreisangehörigen Gemeinden erhoben werden, 
beschließt nach § 54 KrO NRW der Kreistag in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Mettmann, den 10. Oktober 2024 
 
 Thomas Hendele 
 Landrat 
 
 
 
 


